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Fudokan Karate Akademie Deutschland e.V. 

Karl-Hans König, St. Andreas Strasse 31, 79189 Bad Krozingen 

 

 

An alle Mitglieder der FKAD 
Bad Krozingen, den 21.09.2016 

 

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag, 

den 29. Oktober 2016 um 20.00 Uhr in der Tälesee-Halle, Im 

Auchtert, 72168 Empfingen 
 

 
 
 

Sehr geehrte Mitglieder, 
 

hiermit laden wir Euch am Samstag, den 29. Oktober 2016 im Rahmen der Fudokan DM  
zur diesjährigen Mitgliederversammlung in die Tälesee-Halle, Im Auchtert, 72168 

Empfingen, ein. 
 
Tagesordnung: 

 
TOP 1: Begrüßung durch den Präsidenten 

 
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der 

Mitgliederversammlung 

 
TOP 3: Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

 
TOP 4: Geschäftsbericht des Präsidenten 
 

TOP 5: Bericht des Technischen Direktors und der Referenten 
 

TOP 6: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters  
 
TOP 7: Prüfbericht der Kassenprüfer 

 
TOP 8: Diskussion über die Berichte 

 
TOP 9: Entlastung des Präsidiums 
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TOP 10:  Satzungsänderungen 

 
§4 Verbandsmitgliedschaften 
 

Ersatz 1. 
1. Der Verein kann sich nationalen und internationalen Fachverbänden anschließen. 

Hierüber entscheidet das Präsidium mit 3/4 Mehrheit. 
2. Streichung von "als verbindlich" 

Streichung 3.,  zweiter Satz "Soweit danach ...", Streichung 4., 5. und 6. 
 
§7 Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet durch 

Ergänzung um  
e) Automatisch bei Nichtzahlung des Mitgliedbeitrages, wenn dieser nicht bis zum 31.03. 
des Jahres bezahlt wurde. 

 
§9 Beitragsleistungen und -pflichten 

 
Streichung Top 1. und 2. 
Neu: 

1. Es ist ein vom Präsidium zum 01.01. eines Jahres festgelegter Mitgliedsbeitrag zu 
zahlen. Es kann vom Präsidium auch eine Aufnahmegebühr festgelegt werden. 

2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und deren Zahlungsweise und Fälligkeit bestimmt das 
Präsidium mit 3/4 Mehrheit durch Beschluß. Das Präsidium kann nach Ermessen eine 
Beitrags-, Kosten- und Honorarordnung sowie Verwaltungs- und Reisekostenordnung 

oder andere, notwendigen Ordnungen erlassen. 
 

TOP 11:  Sonstiges 
 
Wünsche und Anträge müssen spätestens 2 Wochen vor der Versammlung schriftlich 

(gerne auch per Email) beim Präsidenten eingegangen sein, damit sie noch  
aufgenommen werden können. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Karl-Hans König 
Präsident 

Fudokan Karate Akademie Deutschland e.V. 


